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A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1.  wie viele politische Versammlungen zur Coronapandemie und den politischen 
Coronamaßnahmen insgesamt seit dem 8. Mai 2020 (vgl. Antwort der Landes-
regierung in Drucksache 16/9568 zu Ziffer 2 und 3) in Freiburg stattgefunden 
haben (aufgeschlüsselt nach Datum, angemeldet [ja/nein], Veranstalter, Name 
der Versammlung und Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer);

2.  wie viele und welche Form von Übergriffen dabei gegen Polizei, Medienver-
treterinnen bzw. -vertreter sowie Politikerinnen und Politiker ausgeübt wurden 
(bitte tabellarisch nach Datum, Veranstaltung und Art der Straftaten);

3.  wie viele Polizistinnen und Polizisten zu den Versammlungen eingesetzt wur-
den (bitte tabellarisch nach Datum, Veranstaltung, Anzahl der Polizistinnen 
bzw. Polizisten und Einsatzstunden); 

4.  ob und wie die Auflagen bei den Demonstrationen gegen die Coronamaßnah-
men in Freiburg eingehalten, kontrolliert und durchgesetzt werden konnten;

5.  wie sich die Bewegung hinsichtlich ihrer politischen Ausrichtung und personell 
seit Dezember 2020 entwickelt hat und wie die Landesregierung die Bedeutung 
der Bewegung in quantitativer und qualitativer Hinsicht sowie Zusammenset-
zung in Freiburg einschätzt;

Antrag
der Abg. Daniela Evers und Nadyne Saint-Cast u. a. GRÜNE

und

Stellungnahme
des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung
und Kommunen

Proteste gegen die Coronapolitik in Freiburg

Drucksachen und Plenarprotokolle sind im Internet
abrufbar unter: www.landtag-bw.de/Dokumente
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6.  ob bekannt ist, auf welchen Messengerkanälen zu diesen Demonstrationen auf-
gerufen wird und welche Bedeutung bei diesen Kommunikationsstrukturen 
Personen aus der rechtsextremistischen Szene, der Szene der Reichsbürgerin-
nen bzw. Reichsbürger, Selbstverwalterinnen bzw. Selbstverwalter sowie Per-
sonen der Jungen Alternative und des „Flügels“ spielen.

25.1.2022

Evers, Saint-Cast, Hildenbrand, Cataltepe, Häffner, Lede Abal, 
Andrea Schwarz, Sckerl, Seimer, Sperling GRÜNE

B e g r ü n d u n g

Die Demonstrationen gegen die Coronapolitik nehmen auch in Freiburg zu. Die 
Versammlungen in Freiburg hatten dabei teilweise die größte Zahl der Teilneh-
menden bundesweit. Laut Medienberichten werden die Proteste von teilweise ex-
tremistischen, rechten und anderen staatsfeindlichen Gruppierungen organisiert 
und angeführt. Daher ist das Ziel dieses Antrags, ein konkreteres Bild auf den 
Umfang, den Charakter, die Ausrichtung und Zusammensetzung dieser Demons-
trationen in Freiburg zu erlangen. Denn klar ist: Die freie Meinungsäußerung und 
Demonstrationen sind ein Grundrecht in unserer Demokratie. Gewalt und rechts-
extreme Hetze gegen sowie Bedrohung von medizinischem Personal, Polizistin-
nen bzw. Polizisten, Medienvertreterinnen bzw. Medienvertretern und Politikerin-
nen bzw. Politikern haben keinen Platz in unserer Gesellschaft.

S t e l l u n g n a h m e

Mit Schreiben vom 23. Februar 2022 Nr. IM3-0141.5-250/12 nimmt das Minis-
terium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zu dem Antrag wie folgt 
Stellung:

1.  wie viele politische Versammlungen zur Coronapandemie und den politischen 
Coronamaßnahmen insgesamt seit dem 8. Mai 2020 (vgl. Antwort der Landes-
regierung in Drucksache 16/9568 zu Ziffer 2 und 3) in Freiburg stattgefunden 
haben (aufgeschlüsselt nach Datum, angemeldet [ja/nein], Veranstalter, Name 
der Versammlung und Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer);

3.  wie viele Polizistinnen und Polizisten zu den Versammlungen eingesetzt wurden 
(bitte tabellarisch nach Datum, Veranstaltung, Anzahl der Polizistinnen bzw. 
Polizisten und Einsatzstunden); 

4.  ob und wie die Auflagen bei den Demonstrationen gegen die Coronamaßnah-
men in Freiburg eingehalten, kontrolliert und durchgesetzt werden konnten;

Zu 1., 3. und 4.:

Aufgrund des Sachzusammenhangs werden die Ziffern 1, 3 und 4 gemeinsam be-
antwortet.

Im Stadtkreis Freiburg fanden seit dem 8. Mai 2020 insgesamt 262 überwiegend 
friedliche Protestaktionen im Kontext der Coronapandemie statt, wovon 227 Ak-
tionen im Vorfeld bei den zuständigen Versammlungsbehörden angemeldet wur-
den (Stand 7. Februar 2022). Der überwiegende Teil der Versammlungen verlief 
störungsfrei, unter grundsätzlicher Beachtung der infektionsschutzrechtlichen Re-
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gelungen und Auflagen. An den Protestaktionen nahmen – nach Einschätzung des 
örtlich zuständigen Polizeipräsidiums Freiburg – insgesamt 55 609 Personen teil. 
Zur Lagebewältigung setzte die Polizei insgesamt 11 290 Polizeibeamtinnen und 
Polizeibeamte ein. 

Teilweise ist eine explizite Zuweisung der eingesetzten Polizeikräfte zu einzelnen 
Protestaktionen aufgrund der polizeilichen Begleitung mehrerer Versammlungen 
im Rahmen einer lageübergreifenden Besonderen Aufbauorganisation nicht bzw. 
nur eingeschränkt möglich. Vor diesem Hintergrund bezieht sich der jeweils dar-
gestellte Kräfteansatz teilweise auch auf andere Einsatzlagen und Versammlun-
gen, die keinen Bezug zur Coronapandemie aufweisen oder die entgegen der An-
meldung bzw. Ankündigung nicht durchgeführt wurden. Darüber hinaus findet 
keine umfassende Erhebung der Einsatzstunden aller eingesetzten Polizeibeamtin-
nen und Polizeibeamten statt. Auch eine nur teilweise Darlegung der Einsatzstun-
den erfordert eine umfangreiche händische Einzelauswertung, die in der für die 
Beantwortung von Landtagsanfragen zur Verfügung stehenden Bearbeitungszeit 
nicht möglich ist.

Einer Auskunft über die persönlichen Daten der jeweiligen Anmelder stehen die 
Grundrechte des allgemeinen Persönlichkeitsrechts in Form des Rechts auf infor-
mationelle Selbstbestimmung sowie der Versammlungsfreiheit der Anmelder ent-
gegen. Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts umfasst 
das aus Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG abgeleitete allgemeine 
Persönlichkeitsrecht auch die Befugnis des Einzelnen, grundsätzlich selbst zu ent-
scheiden, wann und innerhalb welcher Grenzen persönliche Lebenssachverhalte 
offenbart werden. Der Schutz dieses Rechts erstreckt sich auf alle Informationen, 
die etwas über die Bezugspersonen aussagen können, und damit auch auf Basis-
daten wie Namen und Anschrift. Mit der Offenbarung der Namen würde die Ei-
genschaft als Anmelder der jeweils aufgeführten Versammlung gegenüber dem 
Fragesteller und auch der Öffentlichkeit bekannt gegeben. Darin hat der jeweils 
Betroffene nicht eingewilligt. Die Nennung des Namens würde das informatio-
nelle Selbstbestimmungsrecht des Betroffenen im Kern verletzen. Darüber hinaus 
wäre eine Beeinträchtigung des Grundrechts auf Versammlungsfreiheit (Art. 8 GG) 
anzunehmen, da auch faktische Behinderungen, die abschreckende Wirkung ha-
ben, die Versammlungsfreiheit beeinträchtigen können.

Die Abwägung der Verfassungspositionen des Informationsinteresses des Abge-
ordneten einerseits und der betroffenen Grundrechte der Anmelder andererseits, 
bei der auch die Bedeutung der grundsätzlichen Pflicht der Landesregierung zur 
erschöpfenden Beantwortung parlamentarischer Anfragen für die Funktionsfähig-
keit des parlamentarischen Systems berücksichtigt worden ist, führt dazu, dass 
hier dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung Vorrang einzuräumen ist.
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Weitere, detaillierte Informationen zu den Protestaktionen können der nachfol-
genden Tabelle entnommen werden:
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Die grundrechtlich geschützte Versammlungsfreiheit ist für die freiheitlich de-
mokratische Grundordnung von herausragender Bedeutung und daher besonders 
schützenswert. Auch nicht angemeldete Versammlungen fallen grundsätzlich un-
ter den Schutzbereich der Versammlungsfreiheit. Sofern aufgrund der konkreten 
Umstände von einer Versammlung im Sinne des Art. 8 des Grundgesetzes auszu-
gehen ist, bedürfen Einschränkungen der Versammlungsfreiheit stets einer Prü-
fung im jeweiligen Einzelfall unter Berücksichtigung des Verhältnismäßigkeits-
grundsatzes. Es hat insbesondere eine Abwägung zwischen dem Infektionsschutz 
einerseits und dem Recht auf Versammlungsfreiheit andererseits zu erfolgen. 
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Seit mehr als zwei Monaten ist in Baden-Württemberg, aber auch bundesweit, 
ein enormer Anstieg an Versammlungen im Kontext der Coronamaßnahmen fest-
zustellen. Insbesondere die Teilnehmendenzahlen der Protestaktionen gegen die 
Maßnahmen zur Eindämmung der Coronapandemie haben sich sehr sprunghaft 
und teilweise nicht in allen Fällen eindeutig prognostizierbar nach oben entwi-
ckelt. In Freiburg wuchs diese in den letzten Monaten von wenigen hundert Teil-
nehmenden kontinuierlich bis zuletzt auf 6 000 Personen in der Spitze an. Diese 
Entwicklung stellt für die Polizei eine große Herausforderung dar und erfordert 
ein Höchstmaß an Flexibilität bei der polizeilichen Einsatzplanung und -bewäl-
tigung. Die Polizei setzt daher grundsätzlich auf ein flexibles Kräftekonzept, mit 
der Option lagebedingter Kräfteverlagerung. Dort wo Aggressionspotenzial vor-
handen ist oder sich Teilnehmende kollektiv über Verbote hinwegsetzen, richtet 
sich der Schwerpunkt des polizeilichen Kräftekonzepts aus. Im Zuge fortwähren-
der Lagebewertungen werden die Kräfteplanungen vorgenommen und insbeson-
dere die „Hot-Spots“ von der Polizei fokussiert.

Eine auf die einzelnen Versammlungen bezogene detaillierte Darlegung sämtli-
cher behördlicher Maßnahmen erfordert eine umfangreiche händische Einzelaus-
wertung, bspw. von Einsatzprotokollen und Versammlungsbescheiden, die in der 
für die Beantwortung von Landtagsanfragen zur Verfügung stehenden Bearbei-
tungszeit nicht möglich ist.

Im Zusammenhang mit den aufgeführten Versammlungen lässt sich jedoch in der 
Gesamtschau konstatieren, dass die Polizei in Freiburg im Rahmen einer offenen 
Aufklärung die Einhaltung der infektionsschutzrechtlichen Regelungen sowie Auf-
lagen überwacht und in enger Abstimmung mit der zuständigen Versammlungs-
behörde lageorientiert jeweils die erforderlichen Maßnahmen getroffen hat. Das 
Einschreiten bei festgestellten Verstößen erfolgte anhand der konkreten Umstän-
de des Einzelfalls, unter Wahrung der Verhältnismäßigkeit. Dabei wurden auch 
mögliche gruppendynamische Prozesse bei einem polizeilichen Einschreiten be-
rücksichtigt. Die Polizei in Freiburg setzte teilweise sowohl besondere Führungs- 
und Einsatzmittel – wie einen Lautsprecherwagen – als auch besonders in Kom-
munikation geschulte Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte der sog. „Anti-Kon-
flikt-Teams“ ein, um Teilnehmende, die sich nicht an die entsprechenden Rege-
lungen und Auflagen hielten, gezielt anzusprechen. Uneinsichtige Personen wur-
den regelmäßig von den Versammlungen ausgeschlossen und konsequent zur An-
zeige gebracht. 

Bei nicht angemeldeten Versammlungen gibt sich in der Regel keine Versamm-
lungsleitung zu erkennen. In diesen Fällen werden die Versammlungsteilnehmen-
den direkt angesprochen und zur Einhaltung der Coronaschutzmaßnahmen auf-
gefordert.

Bei angemeldeten Versammlungen erließ die zuständige Behörde regelmäßig die 
im Einzelfall erforderlichen infektionsschutzbezogenen Auflagen. Auf die Einhal-
tung der Auflagen hat die Polizei die Versammlungsleitung vor, ggf. auch wäh-
rend der Versammlung, bspw. durch gezielte Ansprache, hingewiesen. Nachdem 
festgestellt wurde, dass sich Teilnehmende vermehrt nicht an die behördlichen 
Auflagen – wie die Maskentragepflicht – hielten, haben die Behörden auf die Ent-
wicklung unmittelbar reagiert. So erließ die zuständige Behörde beispielsweise 
weitere Auflagen, sodass relevante Aufzüge zur Verhinderung von Personenver-
dichtungen in nummerierte Einzelblöcke unterteilt und von Ordnern mit Funk-
geräten begleitet wurden. Auch die frühzeitigen Ordnereinweisungen, eine Op-
timierung der Ausgabe von Masken und regelmäßig durchgeführte Durchsagen 
der Versammlungsleitung führten zu einer deutlichen Verbesserung der Situation.
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2.  wie viele und welche Form von Übergriffen dabei gegen Polizei, Medienver-
treterinnen bzw.  vertreter sowie Politikerinnen und Politiker ausgeübt wurden 
(bitte tabellarisch nach Datum, Veranstaltung und Art der Straftaten);

Zu 2.:

Dem örtlich zuständigen Polizeipräsidium Freiburg wurden drei Sachverhalte im 
Sinne der Fragestellung bekannt, die nachfolgend tabellarisch aufgeführt sind: 

5.  wie sich die Bewegung hinsichtlich ihrer politischen Ausrichtung und personell 
seit Dezember 2020 entwickelt hat und wie die Landesregierung die Bedeutung 
der Bewegung in quantitativer und qualitativer Hinsicht sowie Zusammenset-
zung in Freiburg einschätzt;

Zu 5.:

Das Protestgeschehen als solches wird vom Landesamt für Verfassungsschutz 
Baden-Württemberg (LfV) nicht als extremistisch eingeschätzt und daher nicht 
beobachtet. Eine allgemeine Einschätzung zur politischen Ausrichtung und deren 
Entwicklung ist daher nicht möglich. 

Grundsätzlich besteht die Gefahr, dass nichtextremistische Teile des Protestge-
schehens mit extremistischen Narrativen und Verschwörungsmythen in Kontakt 
kommen. Bezüglich der extremistischen Anteile innerhalb des Protestgeschehens 
wird eine zunehmende Radikalisierung beobachtet. Diese kommt in einer gestei-
gerten Aggressivität und der Verfestigung staatsfeindlicher Narrative zum Aus-
druck, wodurch die Wahrscheinlichkeit gewaltbezogener Eskalationen innerhalb 
und außerhalb der Protestveranstaltungen erhöht wird. Die zukünftigen Entwick-
lungen sind vom weiteren Pandemieverlauf sowie insbesondere den staatlichen 
Maßnahmen zu deren Eindämmung abhängig. Extremistische Akteure versuchen, 
ihre Ideen im virtuellen Raum, unter den Demonstrationsteilnehmenden sowie im 
Rahmen der zwischenzeitlich vermehrt stattfindenden „Spaziergänge“ zu verbrei-
ten. Diese Akteure stammen aus den Phänomenbereichen „Verfassungsschutz-
relevante Delegitimierung des Staates“ und „Rechtsextremismus“ sowie aus dem 
Milieu der „Reichsbürger“ und „Selbstverwalter“.

In Freiburg, ebenso wie in anderen Städten in Baden-Württemberg, finden Pro-
testveranstaltungen gegen eine mögliche Impfpflicht und die staatlichen Maß-
nahmen zur Bekämpfung der Pandemie statt. Diese sind nicht von Extremisten 
gesteuert, werden aber von solchen begleitet. Das LfV geht davon aus, dass die 
Teilnehmenden in Freiburg weit überwiegend nicht extremistisch sind. Zudem 
kam es im Zusammenhang mit dem Freiburger Protestgeschehen zu Gegenprotes-
ten unter linksextremistischer Beteiligung.
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6.  ob bekannt ist, auf welchen Messengerkanälen zu diesen Demonstrationen auf-
gerufen wird und welche Bedeutung bei diesen Kommunikationsstrukturen Per-
sonen aus der rechtsextremistischen Szene, der Szene der Reichsbürgerinnen 
bzw. Reichsbürger, Selbstverwalterinnen bzw. Selbstverwalter sowie Personen 
der Jungen Alternative und des „Flügels“ spielen.

Zu 6.:

Zur Kommunikation rund um das Coronaprotestgeschehen ist vor allem Telegram 
relevant. Ein maßgeblicher Teil der Mobilisierung zu den Protestveranstaltungen 
findet in einer Vielzahl regionaler und überregionaler Kanäle und Gruppen der 
Plattform statt. Auch Extremisten der benannten Phänomenbereiche und Gruppie-
rungen nutzen den Dienst zum Austausch und zur Organisation. Innerhalb des 
Protestgeschehens bilden sich zudem extremistische Multiplikatoren heraus, die 
u. a. über das Teilen verfassungsfeindlicher Beiträge für eine effektive Verbrei-
tung extremistischer Inhalte und eine Vernetzung entsprechend genutzter Nach-
richtenkanäle sorgen. Diese Akteure übernehmen bedeutsame Rollen für die ver-
fassungsfeindliche Agitation, insbesondere als Sammelstelle für unterschiedliche 
ideologische Ausrichtungen sowie als Repräsentanten einer (politischen) „Gegen-
bewegung“, was ihnen eine hohe Deutungs- und Steuerungsmacht verleiht. Extre-
mistische Multiplikatoren gibt es in jedem der o. g. Phänomenbereiche, einige 
von ihnen sind phänomenübergreifend aktiv. Mögliche Folge einer, von Multipli-
katoren ausgehenden, virtuellen Ideologisierung bzw. Radikalisierung ist auch die 
Begehung militanter Aktionen durch radikalisierte Einzelpersonen oder Klein-
gruppen. Problematisch sind in diesem Zusammenhang vor allem häufig transpor-
tierte Narrative, die vermeintliche „Widerstandshandlungen“ legitimieren könn-
ten. Die Aufklärung verfassungsschutzrelevanter Kanäle hinsichtlich extremisti-
scher Bestrebungen ist aufgrund der Vielzahl der zu prüfenden Chatgruppen und 
-kanäle einer der wesentlichen Herausforderungen des LfV. 

Strobl
Minister des Inneren,
für Digitalisierung und Kommunen


